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Stattftfjanbtoerfer uttb Xecpnifer
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©rpti für Me offtitlltn |Inbiikaiioncn bee frijniei?. Sfwrbmttii».
DfftäießeS uni obligatorifdjeS Drgan beb Aargamfdjeu Scfjmie&e» utib âBctgnermeifterberanë.

@rfd)eint je 6am8tag§ unb foftet per Quartal gt. 1. 80, per Satjr gr. 7. 20.
Snferate 20 StS. per lfpaltige fßetitseile, bei größeren Aufträgen

entfprecbenben SRabatt.

3imdj, fee« 8. 9Wai 1897.

(Sitt Aran*, iff gar oicf feirfiter Btttben,
Ate il)ut ein würbig <ftaupt jn ftnben.

$eröanbStoefen.

©i^jfer« uttb SFcßlcrfirei!
in Sern. Sine grofee S3er=

fammlung üon Sfeifiem aßer

iganbmerfe in Sern fafete fol«

genbe Eftefolutionen :

1. Ste heutige Serfammlung ber Arbeitgeber befiätigt,
bafe unfere gemerblidten ©rmerbSberhältniffe Alifeftänbe Oer»

fd^iebener Art enthalten. Sie Arbeitgeber finb aber nidjt
bie Urheber biefer 3Jiifeflätibe, noch liegt eS in ihrer 3D7adE)t,

biefelben gu befeitigen. Sie felbft leiben ffleit mehr barunter,
al§ bie Arbeiter unb ber Stampf ber lectern fann bie

genannten ißtifeftänbe nur fdjlitnmer machen, fo lange er [ich

einfettig gegen bie Arbeitgeber, fiait gegen bie Urfacpen

richtet.
2. Sie Serfammlung befchlitj^, eS fei burch bas Sureau

beS tganbmerfer* unb ©emerbeoeretnS ber Serfudj su machen,

bie Sarteien ju Unterhanblungen ju Deranlaffen.
3. Sieiben btefe Semühungen erfolglos, fo macht eS fid)

ber gefamte fèanbmerferfianb sur SfTdjt, ben bermalen be«

troffenen ©ipfern unb Dealern sum Sieg su üerhelfen unb

gegen jeben berartigen Streit überhaupt fid) folibartfch ju
Derteibigen.

4. Sie Oerfd)iebenen Sehörben finb §u erfnchen, bei

febem Ausbruch eines Streifes bie gefteßten Sermine betr.

(Çertigftettungberpenbenten Arbeiten entfpredjenb suoerlängern.

5. ®S ioäre §o£)e 3eit, baß fich bie guftänbigen Sehörben
mehr als bisher mit biefen ununterbrochenen kämpfen be=

faffen mürben. An ihnen ift eS, bie Urfadjen btefer bie
SBohlfahrt beS SolfeS fdjäbfgenben kämpfe genau su ermitteln
unb s« beren Sefeitigung geeignete Stittel su fchaffen.

@in Sefdjlufe über eine allfällige Organisation aßer
Steifter mürbe auf fpäter berfdjohen.

Smifihtn ben Vertretern ber 9ttnler> unb ©ipfet»
uteifter VernS unb ber ftrciïenben Arbeiter fam eine Ser»

ftänbigung in aßen Sunften su ftanbe. Sie Arheiterfd&aft
liefe ihre gorberüngen — ArbeitSseit oon 10 Stunben,
Stinimallohn bon 50 ©tS. für ©ipfer, 45 StS. für Staler
per Stunbe — gröfetenteilS faßen unb acceptierte bie Se=

bingungen ber Steifter.

tSchmeijerifcher

Spengler»
meifter-Verbanb. Siefer Serein,
meldjer für fich eine Unfaßüer»
ficherung organifiert hat, trat an
ber3ahreSberfammlung in Saben
auf eine Stebifion ber Ser=
ftdjerungSfiatuten ein, irofcbeut
bie Serftaatlichung ber tränten»
unb llnfaBberficherung nun näher
gerüett ift. Alan ging, mie ber

Sräfibent, £err Stegrift ans
Sern, herborhoh, babet bon ber

©rmägung aus, bafe bie fjertigfteßung ber Drganifation burch
ben Snnb unter llmftänben noch einige Seit fönnte anf fich

für ^
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Praktische Klätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Natter Senn-Vstdingyausen.

GrM M die -Wellen MMànen des schwriz. Gewerbeserems.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermcistervereins.

Erscheint ze Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. Per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 8. Mai 18N7.

Kin Kranz ist gar viel leichter binden,
Als ihm ein würdig Kaupt zu finden.

Verbandswesen.

Gipser- und Malerstreik
in Bern. Eine große Ver-
sammlung von Meistern aller
Handwerke in Bern faßte fol-
gende Resolutionen:

1. Die heutige Versammlung der Arbeitgeber bestätigt,
daß unsere gewerblichen Erwerbsverhältnisie Mißstände ver-

schiedener Art enthalten. Die Arbeitgeber sind aber nicht
die Urheber dieser Mißstände, noch liegt es in ihrer Macht,
dieselben zu beseitigen. Sie selbst leiden weit mehr darunter,
als die Arbeiter und der Kampf der letztern kann die

genannten Mißstände nur schlimmer machen, so lange er sich

einseitig gegen die Arbeitgeber, statt gegen die Ursachen

richtet.
2. Die Versammlung beschließt, es sei durch das Bureau

des Handwerker- und Gewerbevereins der Versuch zu machen,

die Parteien zu Unterhandlungen zu veranlassen.
3. Bleiben diese Bemühungen erfolglos, so macht es sich

der gesamte Handwerkerstand zur Pst chr, den dermalen be-

troffenen Gipsern und Malern zum Sieg zu verhelfen und

gegen jeden derartigen Streik überhaupt sich solidarisch zu

verteidigen.
4. Die verschiedenen Behörden sind zu ersuchen, bei

jedem Ausbruch eines Streikes die gestellten Termine betr.

Fertigstellung der pendenten Arbeiten entsprechend zuverlängern.

5. Es wäre hohe Zeit, daß sich die zuständigen Behörden
mehr als bisher mit diesen ununterbrochenen Kämpfen be-

fassen würden. An ihnen ist es, die Ursachen dieser die

Wohlfahrt des Volkes schädigenden Kämpfe genau zu ermitteln
und zu deren Beseitigung geeignete Mittel zu schaffen.

Ein Beschluß über eine allfällige Organisation aller
Meister wurde auf später verschoben.

Zwischen den Vertretern der Maler- und Gipser-
meister Berns und der streikenden Arbeiter kam eine Ver-
ständigung in allen Punkten zu stände. Die Arbeiterschaft
ließ ihre Forderungen — Arbeitszeit von 10 Stunden,
Minimallohn von 50 Cts. für Gipser, 45 Cts. für Maler
per Stunde — größtenteils fallen und acceptierte die Be-
dingungen der Meister.

àMZ Schweizerischer Spengler-
meister-Verband. Dieser Verein,
welcher für sich eine Unfallver-
Sicherung organisiert hat, trat an
der Jahresversammlung in Baden
auf eine Revision der Ver-
sicherungsstatuten ein, trotzdem

ê ^îe Verstaatlichung der Kranken-
und Unfallversicherung nun näher
gerückt ist. Man ging, wie der

Präsident, Herr Siegrist aus
Bern, hervorhob, dabei von der

Erwägung aus, daß die Fertigstellung der Organisation durch
den Bund unter Umständen noch einige Zeit könnte auf sich
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toarten laffen. SMr peben aus ben Betreffenben Serpanb»
hingen nur ben einen intereffanien Sunft perbor, baff ber

Stortlaut ber BefteBenben Statuten bapin interpretiert würbe,
es feien ©ntfpäbigungen nur für folpe Unfälle auSprtdjten,
toelpe im ©efpäfiSbetrieb fel&ft entfielen. Siemanb fann
hierin eine Dppofition er&Iicfen gegen ben neuen, bon ber

fpwetzertfpen Unfaßberftdöerung aufgenommenen ©runbfag.
®er beutfpe Snnungëtûg unb aEgeuteine Haubwerfer»

tag napm einftiramig eine SRefoIution an, toelpe ben ®e»

fegeäentamrf über Slbänbetung ber ©etoerbeorbnung nur bann
annehmbar erflärt, toenn etne einpeitlipe Drgantfation beS

gefamten beutfpen HanbwerfS in gorm bon 3®angSinnungen
unter fÇeflljaltung ber SDreitetlung : Seprling, ©efeße unb

Steifter, eingeführt toirb, wenn fich „Stetfter" nur biejenigen
nennen bürfen, bie einen Sefäbigung3naptoei8 erbracht hoben,
unb menn bie ©rpaltung unb görberung ber 3nnung2=
franfenfaffen gegenüber ben DrtSfranfenïaffen gemährleiftet
toirb. gerner mürbe befploffen, bie 3TiitgIieöer ber Hanb»
toerferfonferenj p beauftragen, StbänberungSborfpläge im
Seip§tag mit ber Sitte um Serücffiptigung oorplegen.
Sobann mürbe einfttmmig eine weitere Sefolution angenommeu,
laut welper ber Hanbtoerfertag erflärt, baff bie Serorbnung
beê SunbeSrateS betreffenb bie Sefpränfung ber 3tu8bilbung§=
jeit im Säcfereigetoerbe baS Hanbtoerf fehr fchäbige, unb bie

ben SunbeSrat erfupt, biefe Serorbnung aufzuheben. Darauf
tourbe ber 3nnung2» unb Hanbtoerfertag gefploffen.

dine Stimme ju ben ^toangëinnungen in ®eutfp«
lanb. ®ie „Slßg. 3tg." fpreibt: „3ur Hanbwerfäorgantfation,
mie fie nach bem pr 3ett in ber Seipgtag§fommiffion be»

finblipen ©efegeäenttourf geplant ift, hot fip in ber legten
3eit eine größere Slnzapl bon §anbtoevfêbertietungen unb

fonftigen törperfpaften geäußert. ®tefe Stunbgebungen geigen

gang beutlip, bafe ftlbft innerhalb beg forporierten Hanb»
toerfê über bie Drgantfation, bie bem Hanbtoerf frommen
fann, 37îeinutigg SSerfcBiebenheiten Beftehen. SDte etne Ser»

tretung glaubt auf Sefäptgung§naptoei§ unb obligatorifcBer
3toang3tnnung beftehen p foHen, bie anbere begnügt fich

mit ber legieren, bie britte fiept bereits in ber fafultatiben
3toang§innung einen wichtigen gaftor pr görberung ber

Sage beS §anbtoerfS, bie bierte toünfpt bie Stitmirfung ber

Sepörben bei ber ©eftaliung ber 3mang3innung u. f. to.

Stan fiept alfo, baff aup innerhalb beg forporierten Hanb»
merfS felbft feine ©inpeitltpfeit ber Steinung beftept. Se»

benft mau nun, baff bie jegtgen 3nnungen, bie bop bie

©runblagen für bie ermähnten SertretungSförperfpaften ab»

geben, nur etwa ben zehnten ®eil fämtlicper tpanbmetfer
umfaffen, fo wirb man bei bem übrigen Seile beS Hanb»
merfS eine noch größere StetnungSberfptebenljeit über bie

DrgaitifationSfrage borausfegen bürfen. Set biefer Sachlage
märe eS fiper gefehlt, bem gefamten Hanbtoerf bie obligatorifpe
3®angSinnung aufbrängen p wollen."

föitttcrial» uitb äBerfseugleljre,
(ein mertüoKeS ©efrfjeuf für Sefjrlimje)

«on Subtotg Srautp, Dbermerfmeifter, Oer SSertfiätten «on
St). Seil u. ©o. in ffirienS (tlnjern.

gür Seprlinge aber §anbtoerfe unb SetufSarten, tote

fie auch Beifeen mögen, wüpten mir fein mertboßereS unb
BleibenbereS Slubenfen, als bie beiben Seprbüper bon obge»

nanntem Serfaffer, einem Stanne, ber peute in hohem
©reifenalter aus feinem mirfungSreicpen Sehen aße gepler
beg heutigen SeprlingSlebenS fennt.

Slflgemein perrfcpt ja in getoerblicpen unb inbuftrießen
Steifen bie Slage, baff für eine richtige unb grünblicpe
SluSbilbung ber Seprlinge p Wenig, ober gar nicptS getpan
werbe; beSpalb paben aup gemeinnügige ©efeßfpaften unb

Sereine, ja einzelne Stäbte unb Santone in neuerer 3eit
Seprtoerfftätten eingeriptet. — tlmfo mepr ift eS ju

begrüben, baff ein berufener Stann, wie Herr ®rautp eS

ift, in feinem popen Sllter ein SBerf gefcpaffen hat, baS
berufen ift, Daufenben ein toeifer Satgeber p fein. SluS

®rautp8 SÖSerfen, fomopl feiner Statertallepre, toie
feiner 333erfgeuglepre fpricpt eine ungemein reipe SebenSer»

faprung, ein oäterlicp moplmeinenber Satgeber für ben

Seprling, ben Slrbeiter unb aber auch ein mürbigeS Sorbilb
für ben SBerf» unb Dbermeifter, als autp für ben gabrifanten,
ben Hanbtoerfer, Welver Srancpe eS aucp fein mag. ®aS
erfte nom Serfaffer herausgegebene Sänbcpen umfafft bie

Stateriallepre f ü r Sî e t a 11 » unb Holzarbeiter.
®iefes 130 Seiten ftarfe, pübfcp gebunbene Sup bepanbelt
in 65 furs gehaltenen Slbfpnitten bie SS e t a 11 e unb beren

Segierungen, tote Sop» unb ©ujfeifen, Sempergup, Sipmieb»
unb gaçongufe, ©tfenblecp, ©ifenbrapt, glufeeifen, ©infegen
beS SchmiebetfenS, Stapl, Tupfer, 3Sno, 3'of, Slei, Sn»

timon, Sidel, Duedffilber, Aluminium, Silber, ©olb, ißlatin,
Sron^e, ®elta= unb Sagermetaß, Steffing, Scplag» unb 3to«Bü/
Seufilber u. f. to.

Son ber Holzbearbeitung feien folgenbe Slbfcpnitte
ertoäpnt: Steffen beS Hölzes, Holzfoplen, Steinfoplen, SoafS,
SriquetteS, Srannfoplen, ®orf, petroleum, gette. Dele,
Seime, Sitte, Seber, ©ummi, Stëpefi, Scpmirgel u. f. to.

3m 81 n pang ift fcpliefflicp nodp folgenber intereffante
Stoff enthalten: ®abeße ber fcptoeijerifipen ©emicpte für
Duabrat», Sunb», glacp» unb Sfinfeletfen, ©etotcpte ber
Stetaß» unb Sturzblecpe, fdpmiebeiferne ©aSröpren. gerner
über ben SBert ber oerfcpiebenen Staterialien, Holjpreife,
Stünztabeße, Sänge», glädBe», Körper» unb glüfftgfeitgmafee
unb ©emicpte, UmrecpnuugStabeße.

®iefe furze SnpaltSüberficpi bürfte genügen, bie Sor»
trefflicpfeit beS SucpeS flar z« legen; baSfelbe eignet fiep

benn aucp niept nur für Seprlinge, fonbern ift namentlich
aucp für Sir heiter unb St ei ft er ein waprpaft unent»
beprlicper S e i t f a b e n unb Satgeber. G.W.

** *
fie perkjengleljrr uttb bie $eljanbütug ber Petulle,

(©benfaUS «on Snbtoig Srautp.)

®iefeS reiep ißuftrierte Sucp ift in z®et Sänbcpen er»

fepienen. ®er erfte ®eil umfapt baS 3Jt e f f e n baS

S cp m i e b e n, baS ® r e p e n unb bie bazu nötigen Söerf»

Zeuge unb Stafcptnen. ®aS z®eEs Sänbcpen umfagt baS

Sohren, gräfen, Hoäeln unb Schleifen; fomie
bte Stafcptnen S(plofferei unb bie[§auptre»
geln für ba§ Stoutieren ber Stafcpinen.

©S ift nur zu ®apr, ma§ Herr ®rautp in feiner ©in»

leitung über bie SBerfzeuge fagt :
8ln ber Sefcpaffenpeit ber SBerfzeuge unb an ber Slrt

unb Steife tote biefe bepanbelt werben, fann man fiep letcpt
ein Urteil hüben, über ben Staun, ber bamit arbeitet, ©in
richtiger unb orbnungëliebenber ÜJtann wirb feinen SSerf»

Zeugen ftetS bie gröfete Slufmerffamfeit zumenben unb barauf
fepen, bafe biefelben immer in gutem, brauchbarem 3uftanbe
fiep beftnben unb forgfältig aufbewahrt werben.

Stte bie Sterfzeuge eines Scploffer? freuz unb qner
auf ber Sterfbanf liegen, bie geilen auf ben Stinfeln, bte

Hämmer auf ben Stafjfiäben u. f. to. ober toenn ber ®reper
feine Stähle auf ben Supporifir unb bie Stutterfcplüffel
auf bie btofee ®repbanfmange wtrft, ober aup, toenn ber

gröfete ®eil ber Sterfzeuge fip in unbraupbarem guftanbe
befinbei, bie Steimel nipt gefpärft, bte Sörner ftumpf, bie

®rep= unb Hobelftäple abgebrepen herumliegen, fann man
fpon fo giemlip beurteilen, wa§ man für einen Slrbeiter

bor ftp pat unb toelpe Sterfzeuge unb Arbeiten man ihm
anbertrauen fann.

Dpne gute z®fcfeutfprepenbe Sterfzeuge fann aber aup
ein tüptiger Slrbeiter feine cjafte Slrbeit liefern unb mit
ber Serfplepterung ber SJerfzeuge nepmen bte Setftungen
ber Slrbeiter unb Slrbeitêmafpinen, unb in golge beffen
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warten lassen. Wir heben aus den betreffenden VerHand-
lungen nur den einen interessanten Punkt hervor, daß der

Wortlaut der bestehenden Statuten dahin interpretiert wurde,
es seien Entschädigungen nur für solche Unfälle auszurichten,
welche im Geschäftsbetrieb selbst entstehen. Niemand kann

hierin eine Opposition erblicken gegen den neuen, von der

schweizerischen Unfallversicherung aufgenommenen Grundsatz.

Der deutsche Jnnungstag und allgemeine Handwerker-
tag nahm einstimmig eine Resolution an, welche den Ge-
setzesentwurf über Abänderung der Gewerbeordnung nur dann
annehmbar erklärt, wenn eine einheitliche Organisation des

gesamten deutschen Handwerks in Form von Zwangsinnungen
unter Festhaltung der Dreiteilung: Lehrling, Geselle und
Meister, eingeführt wird, wenn sich „Meister" nur diejenigen
nennen dürfen, die einen Befähigungsnachweis erbracht haben,
und wenn die Erhaltung und Förderung der Jnnungs-
krankenkassen gegenüber den Ortskrankenkassen gewährleistet
wird. Ferner wurde beschlossen, die Mitglieder der Hand-
Werkerkonferenz zu beauftragen, Abänderungsvorschläge im
Reichstag mit der Bitte um Berücksichtigung vorzulegen.
Sodann wurde einstimmig eine weitere Resolution angenommen,
laut welcher der Handwerkertag erklärt, daß die Verordnung
des Bundesrates betreffend die Beschränkung der Ausbildungs-
zeit im Bäckereigewerbe das Handwerk sehr schädige, und die

den Bundesrat ersucht, diese Verordnung aufzuheben. Darauf
wurde der Jnnungs- und Handwerkertag geschlossen.

Eine Stimme zu den Zwangsinnungen in Deutsch-
land. Die „Allg. Ztg." schreibt: „Zur Handwerksorganisation,
wie sie nach dem zur Zeit in der Reichstagskommission be-

findlichen Gesetzesentwurf geplant ist, hat sich in der letzten

Zeit eine größere Anzahl von Handwerksvertretungen und
sonstigen Körperschaften geäußert. Diese Kundgebungen zeigen

ganz deutlich, daß selbst innerhalb des korporterten Hand-
Werks über die Organisation, die dem Handwerk frommen
kann, Meinungs-Verschiedenheiten bestehen. Die eine Ver-
tretung glaubt auf Befähigungsnachweis und obligatorischer
Zwangsinnung bestehen zu sollen, die andere begnügt sich

mit der letzteren, die dritte sieht bereits in der fakultativen
Zwangsinnung einen wichtigen Faktor zur Förderung der

Lage des Handwerks, die vierte wünscht die Mitwirkung der

Behörden bei der Gestaltung der Zwangsinnung u. s. w.
Man sieht also, daß auch innerhalb des korporierten Hand-
Werks selbst keine Einheitlichkeit der Meinung besteht. Be-
denkt man nun, daß die jetzigen Innungen, die doch die

Grundlagen für die erwähnten Vertretungskörperschaften ab-

geben, nur etwa den zehnten Teil sämtlicher Handwerker
umfassen, so wird man bei dem übrigen Teile des Hand-
Werks eine noch größere Meinungsverschiedenheit über die

Organisationsfrage voraussetzen dürfen. Bei dieser Sachlage
wäre es sicher gefehlt, dem gesamten Handwerk die obligatorische
Zwangsinnung aufdrängen zu wollen."

Material- und Werkzeuglehre,
(ein wertvolles Geschenk für Lehrlinge)

von Ludwig Tranth, Oberwerkmeister, der Werkstätten von
Th. Bell u. Co. in Kriens (Luzern.

Für Lehrlinge aller Handwerke und Beiufsarten, wie
sie auch heißen mögen, wüßten wir kein wertvolleres und
bleibenderes Andenken, als die beiden Lehrbücher von obge-
nanntem Verfasser, einem Manne, der heute in hohem
Greisenalter aus seinem wirknngsreichen Leben alle Fehler
des heuligen Lehrlingslebens kennt.

Allgemein herrscht ja in gewerblichen und industriellen
Kreisen die Klage, daß für eine richtige und gründliche
Ausbildung der Lehrlinge zu wenig, oder gar nichts gethan
werde; deshalb haben auch gemeinnützige Gesellschaften und

Vereine, ja einzelne Städte und Kantone in neuerer Zeit
Lehrwerkstätten eingerichtet. — Umso mehr ist es zu

begrüßen, daß ein berufener Mann, wie Herr Trauth es

ist, in seinem hohen Alter ein Werk geschaffen hat, das
berufen ist, Tausenden ein weiser Ratgeber zu sein. Aus
Trauths Werken, sowohl seiner Materiallehre, wie
setner Werkzeuglehre spricht eine ungemein reiche Lebenser-
fahrung, ein väterlich wohlmeinender Ratgeber für den

Lehrling, den Arbeiter und aber auch ein würdiges Vorbild
für den Werk- und Obermeister, als auch für den Fabrikanten,
den Handwerker, welcher Branche es auch sein mag. Das
erste vom Versasser herausgegebene Bändchen umfaßt die

Materiallehre fürMetall- undHolzarbeiter.
Dieses 130 Seiten starke, hübsch gebundene Buch behandelt
in 65 kurz gehaltenen Abschnitten die Metalle und deren

Legierungen, wie Roh- und Gußeisen, Temperguß, Schmied-
und FaOonguß, Eisenblech, Eisendraht, Flußeisen, Einsetzen
des Schmiedetsens, Stahl, Kupfer, Zinn, Zink, Blei, An-
ttmon, Nickel, Quecksilber, Aluminium, Silber, Gold, Platin,
Bronze, Delta- und Lagermetall, Messing, Schlag- und Zinnlot,
Neusilber u. s. w.

Von der Holzbearbeitung seien folgende Abschnitte
erwähnt: Messen des Holzes, Holzkohlen, Steinkohlen, Coaks,
Briquettes, Braunkohlen, Torf, Petroleum, Fette, Oele,
Leime, Kitte, Leder, Gummi, Aspest, Schmirgel u. f. w.

Im Anhang ist schließlich noch folgender interessante

Stoff enthalten: Tabelle der schweizerischen Gewichte für
Quadrat-, Rund-, Flach- und Winkeleisen, Gewichte der

Metall- und Sturzbleche, schmiedeiserne Gasröhren. Ferner
über den Wert der verschiedenen Materialien, Holzpreise,
Münztabelle, Länge-, Fläche-, Körper- und Flüssigkeitsmaße
und Gewichte, Umrechnungstabelle.

Diese kurze Inhaltsübersicht dürfte genügen, die Vor-
trefflichkeit des Buches klar zu legen; dasselbe eignet sich

denn auch nicht nur für Lehrlinge, sondern ist namentlich
auch für Arbeiter und Meister ein wahrhaft unent-
behrlicher Leitfaden und Ratgeber. H.'W.

»

Die Merkzenglehre und die Sehandiung der Metalle.
(Ebenfalls von Ludwig Trauth.)

Dieses reich illustrierte Buch ist in zwei Bändchen er-
schienen. Der erste Teil umfaßt das Messen, das

Schmieden, das Drehen und die dazu nötigen Werk-

zeuge und Maschinen. Das zweite Bändchen umfaßt das

Bohren, Fräsen, Hobeln und Schleifen; sowie
die Maschinen-Schlosserei und die lHauptre-
geln für das Montieren der Maschinen.

Es ist nur zu wahr, was Herr Trauth in seiner Ein-
leitung über die Werkzeuge sagt:

An der Beschaffenheit der Werkzeuge und an der Art
und Weise wie diese behandelt werden, kann man sich leicht
ein Urteil bilden, über den Mann, der damit arbeitet. Ein
richtiger und ordnungsliebender Mann wird seinen Werk-

zeugen stets die größte Aufmerksamkeit zuwenden und darauf
sehen, daß dieselben immer in gutem, brauchbarem Zustande
sich befinden und sorgfältig aufbewahrt werden.

Wte die Werkzeuge eines Schlossers kreuz und quer
auf der Werkbank liegen, die Feilen auf den Winkeln, die

Hämmer auf den Maßstäben u. s. w. oder wenn der Dreher
seine Stähle auf den Supporlfix und die Mutterschlüssel
auf die bloße Drehbankwange wrrft, oder auch, wenn der

größte Teil der Werkzeuge sich in unbrauchbarem Zustande
befindet, die Meißel nicht geschärft, die Körner stumpf, die

Dreh- und Hobelstähle abgebrochen herumliegen, kann man
schon so ziemlich beurteilen, was man für einen Arbeiter
vor sich hat und welche Werkzeuge und Arbeiten man ihm
anvertrauen kann.

Ohne gute zweckentsprechende Werkzeuge kann aber auch

ein tüchtiger Arbeiter keine exakte Arbeit liefern und mit
der Verschlechterung der Werkzeuge nehmen die Leistungen
der Arbeiter und Arbeitsmaschinen, und in Folge dessen


	Verbandswesen

